
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/11/8 13Os151/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1995

Norm

StPO §270 Abs2 Z5

Rechtssatz

Das erkennende Gericht ist verhalten, mit voller Bestimmtheit anzugeben, welche Tatsachen und aus welchen

Gründen es als erwiesen oder nicht erwiesen angenommen hat (§ 270 Abs 2 5 StPO). Diese Begründungsp;icht wird

verletzt, wenn das Gericht eine nicht schon in sich denkwidrige Verantwortung eines Angeklagten zurückweist und sich

dazu auf "gesamte Vorfälle, wie sie sich darstellen" beruft.
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